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300 nerm ÜluMmann 
-. 

vom päpstlichen Legaten besondere Privilegien zu erwerben1), ist 
nach dem, was wir aus den städtischen Urkunden bereits wissene), 
keine-Ilberra~chun~. Aufcchlußreicher sind die Dokumente für die 
Diözesen Münster, Paderborn und Osnabrück. Mau wußte schon 

, . .?;aus anderen Urkunden, da0 in der Stadt Münster im Jahre 1248 ein 
,.:B . 

I .< . ' , egmenhaus bestand und ein zweites damals gegründet wurde?; 
. ,  . "': i n  der übrigen Diözese aber ist erst 1288 die Gründung eines L:.. F.'. 

, Beginenhauses in Coesfeld bezeugt.*) Schon 1246 aber war der 
Bischof mit dem Schutz der Beginen seines Bistums beauftragt 

, . . worden. In der Stadt Paderborn vollend5 werden Beginen erst 
) 7 ' ':x298 erwähnt, in der Diözese 1259 in Marsberg, 1288 in Herford, 
1 ., i :"b"st nirgends im 13. Jahrh.5) Schon 1235 aber waren die mugistra " , ' , , .  

. . : .+t sorores, que begine dgariter appelZantur in Stadt und D i ö k  .~ . .. 
Paderborn von Gregor IX. dem Schutz des Bischofs unterstellt 
worden! Deutlich genug zeigt sich an diesen Daten, wie mangel- 
haft sich die frühe Geschichte der Beginen in den städtischen 
Urkunden spiegelt. Wenn uns nicht andere Queiien zu Hilfe 
kommen, so besteht wenig Hoffnung - von glücklichen Aus- 

, 
nahmen in einzelnen Städten abgesehen, die aber, wie gesagt, 
geiade bei diesem Institut keine Verallgemeinerung zulassen -, das 
Beginenwesen Deutschlands im 13. Jahrh. und selbst nur seine 
äußere Verbreitung je gründlich kennenzulernen. 

Zu den wenigen Städten, deren Beginenwesen schon in früher 
Zeit verhäitnismäßig gut in den städtischen Urkunden zum Aus- 
druck kommt, gehört nun auch Osnabrück; ja über die Anfänge 

I) Ob sie in der Aussteliung des Privilegs durch den Legaten bereits 
Beginen genannt wurden, ist ungewiß, da die ZRkunde nicht erhalten ist. 
Gregor IX. nennt sie noch 1233 nicht so, 1235 aber macht er den Zu,satz: 
qua beginc dgahter ap@Uantw; meines Wissens tritt damit der Name 

. , 
Beginen zum erstenmal in einem päpstlichen Schreiben auf. 

') Asen. Annalen CXI. C. 86 bemerkt, daß das Auftreten der Beginen 
in den Kölner Schreinsakten seit rzz3 voraussetzt, daß sie und ihr Name 
bereitr. längere Zeit vorher in Köln bekannt waren. 

' 8  Westräi. Urk..-Buch 111, n. 493. - A. Tibus, Die Stadt Münster, 1882, , i 

S. 287ff.; L. Schmitz-Kallenberg, Monastiwn Wesffaliae, 1909, S. 58, - 
Im Jahre 1332 gab es sieben Beginenhäuser in der Stadt Münster. vgl. 
Huvskens in Ztschr. f. vateriänd. Gesch. U. AlMtumskunde, Bd. 61. 1901. - -~ 
S. 209: dazu kam später noch das 1344 gestiftete Haus Reine, s. Schmit* 
Kdienberg, C. 58f. 

') Schmitz-Ka%nberg, S. 19. 
') Schmitz-Kdienberg, C. 46.67, 35. 

. -? . ,  '.b 9: . , ,.,.  . . 
, , , . . . 
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Zur Geschichte der Beginen im 13. Jabrbundert 307 
wiscen wir hier mehr als sonst irgendwo; aber noch niemand hat 
darauf acht gehabt. Wir sahen, daß 1235 zugleich mit dem Bischof 
von Paderborn auch der von Osnabrück zum Schutz der Beginen 
seiner Diözese aufgefordert wird, für den Fall, daB er versagt, dem 
Domherm Johannes diese Aufgabe übertragen wird; daß 1237 
dieser selbe Johannes von Köln aus mit derselben Aufgabe betraut 
wird; daß 1246 Innozenz IV. den Auftrag anden Bischof wieder- 
holt. Uber diese Osnabrücker Beginen sind wir nun durch Osna- 
brücker Urkunden einigermaßen unterrichtet. An der Spitze steht 
eine Urkunde von 1233; sie besagt, daß einige fromme Leute ein 
Grundstück gekauft haben, auf dem die frommen Frauen, die man 
„Schwestern" nennt, wohnen sollen; Bischof Konrad von Osna- 
brück als Lehnsherr überträgt das Grundstück diesen Frauen und 
hebt dabei ihre Frömmigkeit und ihren guten Wandel hervor.1) 
Aus einer Urkunde seines Nachfolgers Engelbert vom 13. Mai 
1249, die jene Ubertragung bestätigt, erfahren wir weiter, daß 
der Hauptbeteiligte unter den Schenkern wiederum der Dom- 
dechant JohanAs ist; und die Beschenkten werden nunmehr als 
sorores qzlas begginas vocant bezei~lmet.~) Und schon in einer Ur- 
kunde von 1240, deren Text nach dem Muster der bischöflichen 
Urkunde von 1233 formuliert ist, heißen sie femine q w  sorores 
vel beggywas vocants) - inzwischen aiso hatte sich der neue Name 
eingebürgert. Mit Wissen und Wiilen des Bischofs und tatkräftig 
gefördert durch den Domherm, Kreuzprediger und späteren 

') OUB IV, n. 672: . . . Sciant igituv wniversi hoc smiptum inspecturi, 
quod fidelcs quidam . . . emrun t  aream in civitate nostra Osnabuvgensi, . . . ut 
femine quedafn rcligiose, q w  so~oves vocant, sibi facer6nt in en m m i o n c m .  
Nos aufem . . . @edictarum fentgnamm devotioncm et qnue~sationenr lauda- 
b i k m  considerantes @edidam aream eisdem jwe emmitatis, zrt 2ocus deiweps 
se+er maneat religiosm, libcre et absoZzUc contdirnus per@etzra donationc. 

') OUB IV, n. 680: . . . scive volumus univcrsos hoc sniptum inspectwos, 
quod aream, quam Johannes nzaimis eccksie nostve canonicus st decanus et 
alii fidelcs s o r h b m  8-UM in civitate nostra Osenbnrge et @edeccssm nostcr 
episcopw Carndus  pie naemorie eisdcm sworibue, quas beggims vocant, juxe 
emzrnitatis contdit perpatuo possidcndam. nos eodeln iure c o n j i m m u s .  

') OUB 11, n. 393; ein Stiftsherr Ulrieh, Küster von St. Johann in 
Osnabriick, überlzßt mit Zustimmung des Kapitels einen Teil seiner Haus- 
statte und seiner Wiese den Schwestern, die dafür eine Jahresrente von 
2 Schiliingen an das Stift zu zahlen haben zur Begründung des Seelgedacht- 
nisses Ulrichs. -Das ist die erste Spur von dem spater genannten Beginen- 
haus bei St. Johann; vgl. U. S. 313. Anm. 2. 

20* 
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Dechanten Johaniies sind also die frommen Frauen in Osnabrück 
schon in den dreißiger Jahren zu einer Begineiigemeinschaft zu- 
sammengeschlossen worden. Dieser Johaniies aber ist nicht nur 
als Stifter ihrcs Hauscs und als ihr Protektor nachweisbar; sondern 
aus der Bullc Gregors IX. von 123j  Iäßt sicli ersehen, daß er die 
Bewegung auch gcistig gefördert und propagiert hat, daß er unter 
den Frauen der Diöeesc für  diese ncuc Form des religiösen Lebens 
geworben und die Begcisteruiig für das Bcginenwesen entfacht 
hat.') Fragt Inan sich, wie dieser Mann dazu kam, eine solche 
werbende und fördernde Tätigkeit zugunstcn des Beginenwesens 
zu entfalten, so fiilirt leider hier die Befragung der Urkunden 
niclit weiter. Daß cr sich aus privatcr Initiative und allein aus 
persönlichem religiösen Interesse für dic Gründung solclier Frauen- 
vcreiniguiigen einsetzte, ist nicht eben walirscheinlicli; wie sollte 
man es daiin erklären, daß ihm für dicsc Betätigung Bcfugnisse 
zugestanden wurden, die sich über die drci Diözesen Münster, 
Paderborn uiid Osnabrück crstreckten uiid -in der cbersendung 
der päpstlichen Biille von 1237 durcli dcn~Kölner Scliolaster - 
sogar die game Erzdiözese I<öln umfaßten? Allerdings wissen wir 
von solchcn Befugnisscn erst seit 123j,  und damals war Joiiann 
Kreuzprcdiger in1 Erzbistum Köln"; bei cinem Kreuzprediger sind 
solche dic Diözesen übergreifenden Befugiiisse erklärlich. Wann 
und von wem er dazu bestellt wordeii ist, und ob etwa schon sein 
Wirkeii für die Osnabrückcr Begincn, das der Papst damals lobend 
hervorhebt, und das mir schon 1233 wirksam salicn, in Zusainmcn- 
Iiang stellt mit dieser Funktioii als Krcuzpredigcr, das geht aus 
den uns bekannten Crkunden nicht hervor. Die Vermutung aber 
liegt nahe, daß im I-Iintergrund dieser Tätigkeit des Joliannes und 
seiner Kreuzpredigt das \Virkeii der päpstlichen Legaten steht. 
Seit 12zj waren für mehrere Jahrzelinte in ununterbroclicner 
Folge päpstlichc Legaten in Deutschlaiid tätig; neben ilircr poli- 
tischen Mission, in deren Mitte1punl;t anfangs meist die Werbung 
für den I<rcuzzug steht, haben sie sich in einem Naßc W-ic nie zu- 

') Dcr Papst sagt (OUR IV, n. 674): discietiozi tise $8;. apostolica sciipta 
mnqzdnw~us, quatiitus, si foite dicti episcopi ~natrdatzznz nosliwm czegwi ~zeglexe- 
i i n t  is laac pavte. t u  i l l t ~ d ,  cui tanto $otiss co>>ipetit, qwaato pl.zt?'es eaizcm tuis  
pi is  crkoitationibt<s dicz~ntur ad icdcv~$toris obseqwiß convolassa, n,<ctoiitate 
nostia . . . ezegrrniis. 

?! OUB IV, n. 674: ci.z<iis caanpliuri? i n  Colo>,iensi p~aüil ic ia pvzdicans. 
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vor auch mit den internen kirchlichen Angclcgenhciten Deutscli- 
lands befaßt.') Daß das gerade auch den Beginen oft zugute kam, 
haben wir sclioii anfangs gcseheu; überhaupt aber liabcn die neucn 
religiösen Frauenvcrcinigungcn in Deutschland, die, auch wenn sic 
nach der Regel Angristins oder nach den Satzungcn von Citeaux 
lebten, dainals iiocli großeiiteils keinem Orden eingegliedert waren, 
sich in ganz außerordentlichem Xaße die A~iwesenlieit der Lega- 
ten zunutze gciiiacht : sie haben sich Schutzbriefe erworben, Privi- 
legien zusichern lasscii, rlblässe erwirkt für Leute, die ihnen Hilfe 
gewährten, und später auch vielfach ihre Aufnahme iii die Orden 
gegen deren Willeil durch Vermittlung der Legaten erreicht. Daß 
aber die Legaten bei der Durchführung ihrer Reforniabsichten 
auch aktiv auf die religiöse Bewegung unter den deutschen Fraueii 
einwirkten, das zeigt ein Fall, der mir nicht ganz außer Vergleich 
mit den hier erörterten Fragen zu stehen scheint: Gleich der erste 
dieser Legaten, der Zisterzienser Konrad von Grach"), hat während 
seines Aufenthalts in Dentscldaiid 1224-1226 zur Werbung für 
den Kreuzzug, zugleich abcr zur Durchführung seiner Reform- 
wünsche einen Hildesheimer Doinherrn Rudolf mit der Predigt in 
der Erzdiözese Mainz beauftragt, der dann im Verfolg dieser 
Tätigkeit vor allem für die Organisatioii eines Zweiges der reli- 
giösen Frauenbewegung einflnßrcich geworden ist: auf ihn geht 
die Bildung des deutschen >faria-hfagdalencn-Ordcns, dcr Ren- 
erinnen oder Soroies Poe+zite?ztes zurück. Iii seiner Funktion als 
Kremprediger hat er in vielen Städten, wie cs hie und da wohl 
schon früher geschehen war, gefallene Mädchen zu gemeinsamem 
frommen Leben vereinigt, anfangs nach den Zisterzienser-Kon- 
stitutionen, später nach dcr Regel Augustins, hat diesen Häusern 
die päpstliche Anerkennung verschafft und damit eincn Orden 
ins Leben gerufen, der es in Deutschland zu einer beträchtlichen 
Verbreitung gebracht hat, schon bald auch nicht mehr nur von 
„Reuerinnen", sondern auch von frommen Frauen höhcrcr Stände 
aufgesucht wurde, später eine Zeit lang dem Dominikanerorden 
eingegliedert war und in der rcligiösen Fraucnbewcgung des 

1) Vgl. .&. Hauck, ICirchengeschiclite Deiitscblands V, 136:. 
2) I<ardinalbischof von Porto: iibci scine Legation vgl. Böhmer-Ficker. 

Regcsta Irnperiil', 2, S. I j z 3 f f . ;  Rotli von Schreckenstein in Forsch. z. deut- 
schcn Gesch. VII, S. 319. 
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13. Jahrh. einen nicht unbedeutenden Zweig darsteilt.1) Den 
Osnabrücker Domherrn Johannes hat vermutlich gleichfalls der 
Auftrag eines päpstlichen Legaten zu seiner Tätigkeit zugunsten 
der Beginen der Kölner Provinz geführt, und wie für die Reuerin- 
nen, so bedeutet wahrscheinlich auch für die niederdeutschen 
Beginen das Wirken der Legaten nicht niir eine erwünschte Hilfe. 
sondern auch propagandistische Förderung. Daß die Urkunden 
darüber nicht vollen Aufschluß geben, ist nicht besonders ver- 
wunderlich und darf nicht als Argumentum ex silentio gegen die 
Vermutung dienen?; hätte Rudolf von Hildesheim nicht mit den 
Reueririnen ein selbständiges Gebilde geschaffen, bei dessen päpst- 
licher Bestätigung die Wirksamkeit Rudolfs hervorgehoben wird, 
so wtißten wir auch über seine Rolle nichts. Dazu haben es aber 
die Beginen nicht gebracht; weder auf eine gemeinsame Regel 
sind sie verpflichtet noch zu einer einheitlichen Konpegation 
zwammengefaßt worden, und die Unterstützung durch Päpste 
und Legaten ist infolgedessen immer nur einzelnen Beginenhä- 
oder den Beginen eines Gebiets zugewandt worden, nie der ganzen 
Vereinigung. - Als Kreuzprediger - wahrscheinlich doch von 
einem Legaten dazu bestellt - tritt Johann erst 1235 auf. Aber 
schon früher ist er anscheinend von jenem selben Legaten Konrad 
von Urach einmal zum Schiedsrichter in einem Klosterstreit be- 
stellt wordenS) ; ob er auch von diesem Legaten schon den Auftrag 
erhalten hatte, als dessen Ausführung wir seine Tätigkeit für die 

3) Vgl. A. Simon, L'Ordre des Pbnitentes de St. Marie-Madeleine en 
Aiiemagne an 13. sihle (Dis., Freiburg/Schweiz 1918). 

Da der Index-Band zu L. Auvrays Registern Gregors IX. noch fehlt. 
können mk übrigens sehr leicht den Domherrn und Kreuzprediger Johannes 
betreffende Urkunden entgangen sein. 

") Vorausgesetzt, daß der OsnabrUcker Domherr Johmnes dictus da 
P&me in einer Urkunde von 1226 (OUB 11, n. 209) identisch ist mit dem 
späteren Kreuzpredig~ und Domdechanten: Johannes von Palborne 
(= Paderborn) ist seit 1215 als Osnabriicker Kanoniker genannt (11, n. 61) 
und bis 1235 öfters mit diesem Namen (zuletzt 11, n. 331): da der Dechant 
Jobannea 1251 gestorben ist (vgl. 111, n. 30 und 38). so steht der Identi- 
tä t  chronologisch nichts im Wege. Vielleicht ist aucli der Domherr Magister 
Johannes von Osnabriick mit ihm identisch, der am 22. M& 1227 von 
Gregor IX. neben dem Dechanten und dem Kantor mit der Untersuchung 
und Entscheidung des Streites zwischen dem Erzbischof von Bremen und 
dem Bischof von Riga beauftragt wird; vgl. Lappenberg, Hamburger UB I. 
S. 422f.; Westia. UB V, n. 337. 
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westfalischen Beginen glauben ansehen zu dürfen; oder ob dabei 
etwa der andere Legat, Otto von St. Nikolaus in Carcere Tulliano, 
beteiligt war, der, wie wir oben sahen, den Kölner Beginen ihre 
ersten Privilegien gab, und der gegen Ende 1230 -also nicht allzu 
lange vor der Gründung des Osnabrücker Beginenhauses! - in 
Münster war') - das festzustellen verbietet leider der Mangel an 
urkundlicher Bezeugung. 

Diese Urkunden zeigen nun, daß das Beginentum in Nieder- 
deutshand und auch außerhalb von Köln nicht nur sich schon 
vor der Mitte des Jahrhunderts in viel weiterem Umfang aus- 
gebreitet hatte, als man es nach den bisher bekannten Urkunden 
annehmen durfteß), sondern daß auch schon in dieser f e n  Zeit 
die kirchlichen Instanzen ihre Aufmerksamkeit diesen neuen 
Frauenvereinen zuwandten und sogar tätig für Ausbreitung und 

.Stärkung des neuen Instituts sorgten und darin wohl einen Teil 
ihrer reformatorischen Aufgabe erblickten; und das schon in einer 
Zeit, als selbst im belgischen Stammland des Beginentums von 
einem Eingriff der Kurie in die Entwicklung des Beginentums 
- mit Ausnahme der Bnlie Gregors IX. für die d e r e s  C&- 
nmtes i% The&nia constitutae von 1230 - noch nichts bezeugt 
ist.3) Man wird künftig bei der Beurteilung der ersten Entwicklung 
des Beginentums zu beachten haben, daß sich die neue Form 

1) Vgl. Westfäl. UB IV, n. 17öund 181,187 und Anm.; VII, n. 344145. 
') In Westfalen sind die Beginen außer in Münster (1248), Marsberg 

(1259). Coesfeld (1288 und 1293) im 13. Jahrh. nur noch in Herford 
(i288). Minden (~295). Paderbom und Geiseukircheu (17298) und Dorsten 
(1300) urkundlich erwahut; bis r 330 treten an sechs weiteren Orten Beginen- 
Muser auf; s. L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Wesifaliae. In  Nieder- 
Sachsen finden sich Beginen bezeugt in Hamburg (1255). Lüneburg (1280 
oder 1289/90), Godar (1274). Bremen (1278). Flildesbeim (1281). Lemgo 
(128.5). Braunschweig (1~90); s. H. Hoogeweg. Die Kiöster und S-r 
Niedetsachsens (die Angabe über ein Süstnnhaus in Hannov? 1251Ast 
ein Irrtum). Auf h d c h e m  Gebiet taucht zuerst 1-64 eine Begine in Mer* 
hausenauf, I273 in Amöneburgdie Schwesterdesdorögen DecbantenLudwig 
als Begine, 1275 eine Begine in Mornshausen; seit 1279 sind die Be,+en 
in  Marburg bezeugt, seit 1286 in Fritzlar, seit I295 in Frkdberg. Bis 1350 
a n  sechs weiteren Orten Beginenhäuser nachweisbar; öfters einzelne Beginen 
bezeugt an Orten, wo wir von einem Beginenhaus nichts wissen; s. Dcrsch, 
Hessisches Kiosterbuch. aber die Daten des ersten Auftauchens von Begineu- 
Musern im Rheinland s. Asen. Annalen CXI, S. 84f. 

Vel. Greven, S. z~off. :  ..die urkundlich bezeugte Geschichte der . - 
Lütticher Beginen beginnt erst nach dem Jahre 1240." 

1 .1..: > .  
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weiblicher Religiosität nicht nur schneller und schon in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrh. weiter, als man bisher wußte, in Nieder- 
deutschlaiid ausbreitete, sondern daß sich auch die Kirche, die 
ein Jahrhundert nachher am liebsten das ganze Institut wieder 
beseitigt hätte, von Anfang an schützend, fördernd und werbend 
dafür eingesetzt hatte. 

Der innere Charakter und die eigentlichen Motive zur Ent- 
wicklung des Beginentnms werden allerdings auch durch diese 
Feststellungen wenig aufgeklärt. Immer ist es nur, wie auch bei 
den ersten belgischen Beginen1), der Wille zu Armut und Keusch- 
heit, der als Eigenart dieser frommen Frauen in den Dokumenten 
betont ~vird"; und gerade gegen Bcfeindnngen und Gefährdungen 
ihres Keuschheitswillens haben sie sich den Schutz päpstlicher 
Protektoren e r b e t ~ n . ~ )  Im übrigen sind die Privilegien, die sie 
sich erwarben, wenig bezeichnend für ihre Eigenart, meist nur die 
allgemeinen Immunitätsprivilegien, wie sie jede klösterliche Ver- 
einigung erlangte, nur in manchen Fällen, ihrem nicht eindeutigen 
Verhältnis zwischen Ordensstand und Weltstand entsprecliend, 

I) Vgl. Grevcn. Anfänge, C. 651., 6Sff.. rocf. und sonst. 
9 B~iille Gregnis IX.  von 1230: zirgines coiiti+zcntes; Bullen dcsselbcn 

von i z j j  und 1237: nic i~ i l  $ulckriz<s et utiliz<s nrhitrantes qunm quod spietis 
car i~ i s  ct m?rndi Jollaciis sub $av.peitatis habitu et castitatis obseviiaiztia 
tiirlirtzwi doviir.o famulc~!lrw; dersclbe Text in dcr Bulle Innozenz' IV. 
von 1246. 

3, Allerdings Iiahcn sittliclie 3lißstände unter den Begincn auch die 
liirchlichcn Instaiircn schon sehr hald zum Einschreiten vcranlaßt. Diesen 
Sinn ha t  a.alirsclieinlich cine Verordniing dcs Sfainecr Provinzial-Iionrils 
von 1233, die den Beginen (ohne die ? ? L Z ~ ~ ~ ~ C ~ . C I L ~ C  ~ U C  uouoizte~ ~ o i t t i ~ e n t i r ~ m  
i~nbitunz quodzmrro<lo rn%taveuu?zl ?zec lerne% $iojessi.>?ii alicuiics cevte iegtile 
sr e r l i ~ i ~ z r ~ i z ~ n t  noch niit dicsem Samen zii nennen) verbot, in den Dörfern 
iieriiinruzichcn, und sic an\,-ies, in ihren Häusern von ihrem Vermögen oder 
von ihrer Hände Arbeit zu leben (Xone, Zisciir. f .  Gesch. d .  Oberrlieins 111, 
1Sj7. 5. 14'. I i a p  q j ) .  Das Provinzialkonril in Fritzlar 1244 X>-iederholte 
dicse Bestimmung mit dem scharfen Zusatz: \i-egen des liäufigpn offen- 
kundigen Falls jugendlicher Beginen dürfe  keine Frau unter 40 Jahren 
Begine werden; und Klerikrr und 3Iönche dürfen die Beginenhäuser 
überhaupt nicht betreten (Hartzlieini 111, C. 603; \wiederholt 1310. vgl. 
ebenda I V ,  S. 2oof.; dazu H. lTinke, Iiorizilienstudien. S. z?ff . ) .  Den Satz 
von J.. J .  M. Phiiippen (I.es Beguincc et  i'Her4sie Xibigeoise, a. ;L. 0. 
C. 23j): ,,Let ecritc du i3c cihcle prouvent, que le rcproche principal 
qii'oii faisait aux ,beghinac' n'etait pas celui d'immoraliti., maic celui 
d'h6tCrodosie" braucht man nur in sein Gegenteil zu verkehren, dann ist 
er ziemlich richtig. 
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unter Wahrung gewisser Rechte des Pfarrklerus.') Spätere Er- 
wähnungen von Beginen und Beginenhäusern in städtischen Ur- 
kunden sagen über ihren Charakter selten ctwas Wcscntlicl~cs aus. 
Soviel läßt sich aber aus den Osnabrücker Urkunden immerhin 
erkennen, da8 das älteste Beginenhaus späterhin nicht ganz un- 
vermögend war - es besaß mehrere Grundstücke in der Stadt2); 
und was mir noch wichtiger scheint: da8 noch iin Anfang des 
14. Jahrh. -erst recht also vorher - die Beginen nicht (wenigstens 
nicht nur) aus den untersten sozialen Klassen stammcn, sondern 

1) So die Bestiinmung des Legatcn Otto von 1230, daß die Begiiicii 
l-enigstens an dznHohenFesten in der 1Cirche ilirer Parochie kommunizieren 
müssin. Eine Osnabriicl-cr BoRräb:iisordnun.' von 1279 (OUB 111. n. 61s) - - . , . . 
unterstellt die Beginen, die nicht in den, altcn Domschwesternliaui \~i.oiiocn, 
den Begrilbnisfunlitioncii dcs Piariers ilirer I'arochic. - Aiich birr Iiat dic 
Provinzialrecetzrebuiig ejiiziiXrcifen cesucht. Das erwiil~nte hIainrrr Konzil - - - 
von 1233 bestimmt: Si~bdilr: Sixt et huiusniodi jomi+zs suis pleDn?iis ct zorulr~ 
consilio r e ~ a n t z ~ v .  Das Fritzlarer Koiiril von 1244 \T-i-iederholt das. Eine Xainrcr 
Synode von 1261 verbietet den 'Bectelmönclicn, in die Rechte des Pfarrklcrus 
einzugreifen und bcsoii<leri Beginen, Begardcn und Inkiusen dir Konimunion 
und andere Sakramente zu rciclien (Hartzlieim 111, C. 610). Eine 31agde- 
biirrer Svnotic im sclben lalir verordnet rlcichfa!ls. hci Strvfc der Ex- " ,  
kommunil<ation, da8 die Beginen iliren Pfarrern gehorchen (cbendu S. 807). 
Aber alle diese Bestinimungen habcn nicht verhindert, daß sich die Be~inen 
mehr und mehr den Bettelorden, iumal dcn Dominikanern, aiischlossen. 

? Kach der grün dun^ deri Bcainenhauses irr. Tahrc iz;? werden die 
Beginen erst in den sechzigcr Jahren iriedcr genannt in dem Testament 
eines Domherrn Reinward, der dcn S o i o ~ e s  rlc ntajori cccleiie ein jährliches 
Legat von 12 Dcnaren verniutiit (OUB IV, n. 6q2) : ncben ihncii wcrden 
damals zwei andere Scli~vesternliäuser bei St. Johann (vgl. o. 5.307. Anm. 3) 
und eins bci den Minoriten erluähnt. 1291 und 1292 Ireteii dic Sclixvestern 
oder Beginen d c  SunLazo als Bcsitzcrinnen eines Gartens am Geitrudcnberg 
auf (IV, n .  312 und 344) - woher ihr ncuer Namc stammt, kann ich niclit 
sagen; cs sind ohne Zircifel wieder die Domschwcstern. 1295 erwerben die 
So~ores nziLjoiis domus jurla S. Spir i t r~w~ (d. h. neben dem Hospital. das im 
selben Jahre vor das Hasentor verlegt wurde; IY, n. 428) eincn Gartcn vor 
dem Hascntor (IV, n. 4:s)- 13G1 kaufen zwei Beginen, die Scliuestcrn Ber- 
tradis und Bleghildis von Varendorpe, einc Hrrusrentc i n  plrrtcn juita 
do~o>nwn majorunt beghinaui~rn, die sie abcr schon 130.5 wieder an andere 
Frauen verkaufen. die \T-ahrscheinlich auch in Herieliuni zum Beginenhaus 
stehen [Staatsarchiv Osnabrück. Ms. 200. fol. 6r). 1350 \\-ird daiselbc Hans . 
als domus quolldem majoiuni bqlainarurn bezeichnet (ebcnda) - ob das Bc- 
ginenhaus inzwisdien verlegt vorden war, ist unbekannt. 1371 ist in einer 
Urkunde von der uniuersitss SE% commz«zitas sororz'ln ieu Bcgbinnv?tni dictac 
donzus t 'or  Slislern hus t'om Dome die Rede (s. Friderici-Stüve, Gesch. von 
Osnabrück I ,  S. 38); vgl. auch Stüve in den K t t .  d. hist. Vercins zu 
Osnabrück S, 1866, S. 83 ff.). 
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aus dem hoheren Bürgertum: Keiner Urkunde von 1320, die den 
Verkauf von 4Morgen Land für  54Mark durch die Bnckinae 
domus backimrum de. Summ testiert1), sind 37 Schwestern dieses 
äitesten Osnabrücker Beginenhauses namentlich aufgeführt, 
weitere als abwesend erwähnt - schon diese Zahl ist interessant; 
und unter den Namen, die sich nur zum kleinen Teil anderweit 
nachweisen lassen, treten mehrere angesehene Osnabriidcer Fami- 
lien auf: so drei Frauen aus dem ritterlichen Geschlecht von 
Varendorpa), Frauen aus den Bürgerfamilien Blome, Vechte, 
Hopsten, Borchwede, Lone?) Wie in Köln4). Frankfurts), Straß- 
burga), so ist also auch in Osnabrück festzustellen, da5 nicht ein 
anonymes „städtisches Proletariat", sondern die Töchter und 
Frauen des Bürgertums und gerade auch des höheren Bürgertums 
die Beginenhäuser füllten.?) 

Was aber diese Frauen in ihrem Beginendasein taten, dachten, 
erlebten, was ihr Leben bestimmte und erfüllte und weshalb sie 
so lebten - davon spricht keine Urkunde und kein Bericht, keine 

1) Staatmchiv Osnabrück, Urkunden der Stadt 0.. V. E 125 A. 
*) S. auch oben S. 313 Anm. 2: zwei Beginen aus dieser Familie, die 

nicht mit den hier genannten identisch sind. 
8) Auch zwei Töchter des Osnabrücker Bürgers Gerhard von Menslage, 

der in den stadtischen Urkunden seit 1289 6fters als Zeuge, rzgz als Sch6ffe 
auftritt (OUB IV, n. 270, 312,313,342) sind in einer Urkunde vorn 23. Aug. 
1314 (Staatsarchiv. Rep. 3, Nr. 109) als Beginen genannt, anscheinend 
d e i n  in einem ihnen von ihrer Familie geschenkten Haus wohnend. 

4) Vg1 Job. Asen, Annalen rrI, S. gzff.: J .  Greving, Annalen 73, S. @; 
F. Lau, Mitt. aus dem Stadtarchiv von Köln 24. S. 65ff.: 25, S. 358ff.; 
26, S. 103ff. 

') Vgl. G. Ja. Kriegk, Deutsches Bürgertum in Mittelalter I, 1868. S. 10% 

9 Vgl. Ch. Schmidt in Alsatia, N. F. I. 1858/60, S. 152; W. Kothe, 
Kirchliche Zustande Straßburgs im 14. Jahrh., 1902. S. 46.49. 52. 

Bei eingehender Untersuchung der Frauenbewegung des 13. Jahrh. 
wird sich zeigen, daß fast ausnabmsios alle Beteiligten, mögen sie Noanen, 
Beginen oder Klausnennnen werden, soweit wir ihre soziale Herkunii über- 
h u p t  erkennen können, aus dem Adelund dem reichen Bürgertomstammen. 
Diese Feststellung ist wichtig. Denn man wird die religiösen Bewegungen 
des 13. Jahrh., die..Armutsbewegung" sowohlunterdenMännernwieunter 
den Frauen, stets völlig verkennen, wenn man sie für eine Bewegung 
von Armen und Niedrigen hält, die aus ihrer Not eine Tugend gemacht 
hätten. Es war dagegen überall eine Bewegung unter Reichen und Vor- 
nehmen, die Reichtum und Ansehen wegwarfen, die arm nnd verachtet 
sein wollten! Es waren „wiUige h e " l  Waldes sowohl wie Franziskus 
wie die Beginen. 
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Aufzeichnung und kein bleibendes Werk1.) WiU man trotzdem 
auf eine Antwort nicht ganz verzichten, so darf man sich nicht an 
die wenigen Dokumente kJammern, die sich mit den Angelegen- 
heiten der Beginen selbst befassen, sondern muß, nach dem Vorgang 
von Greven, das Blickfeld erweitern auf die gleichzeitige Ent- 
wicklung der Orden und vor allem der weiblichen Religiosität im 
aligemeinen: dann e+t kann man hoffen, die Zusammenhänge zu 
finden, aus denen auch diese frühe Entwicklung des Beginentums 
in Niederdeutschland, seine Eigenart und seine Bedeutung ver- 
ständlich wes&. Wenigstens eine Skizze dieses größeren Ganzen 
soii hier zum Abschluß folgen, um unsere einzelnen Feststellungen 
in die allgemeineren Zusammenhänge zu verflechten. 

Jede Klosterliste zeigt, daß die EntwicMungs!surven der Frauen- 
kiöster, wie sie Greven für das Ursprungsland der Beginen auf- 
gezeigt hat, genau so auch für ganz Niederdeutschland zutreffen. 
Auch hier setzt schon im 12. Jahrh. ein starker Zudrang zu den 
Frauenkiöstern ein, der sich in einer großen Zahl neues Grün- 
dungen bemerkbar macht, die entweder dem Prämonstratenser- 
orden zugehören2) oder ohne Zugehörigkeit zu einem Orden nach 
des Angustin-Regel leben. Seit etwa 1220 bis kurz nach der Jahr- 
hundertmitte schwillt aber dann die Zahl der Neugründungen von 
Franenklöstern ganz bedeutend an; und nunmehr schließen sich 

1) Daß dieser negative Befund aber durchaus nicht für das Beginentum 
im allgemeinen zutrifft, daß wir ihm sehr wohl „bleibende Werke" verdanken, 
das zu erkennen genügi hier der Hinweis, daß die &Resten Schöpfungen der 
volkqr~chlichen Mysiik, daß die Visione~ der Hadewych sowohl wie die 
der Mechtbüd von Magdeburg die Werke von Beginen des z3. Jahrh. 
sind (beide übrigens ziemlich sicher aus ritterlichen Geschlechtern), und 
da5 überhaupt das Beginentum und die Frauenbewegung im augemeinen 
der erste Nährboden unserer religiösen Literatur in der Volkssprache ist. 
Aber das kam hier nur angedeutet werden; der genauere Aufweis bleibt 
einer künftigen Gntersuchung vorbehalten. 

*) Meist als Domelklöster gemündet. soater oft - der Ordensgesetz- . . - "  
gebuig entsprechend - in MXnner- und ~iuenli löster  getrennt od& aber 
nur noch nut Frauen besetzt. Zwischen I ~ z o  und izoo sind in Niedenachsen. 
Westfalen und Hessen 22 Prämoustratensernonnen- oder Doppelklöster ent- 
stasden, nach 1200 nur noch 3; s. Schmitz-Kallenberg, Monasticon West- 
ialiae, 1909; H. Hoogeweg, Verzeichnis der Stifter und Klöster Nieder- 
Sachsens vor der Reformation, 1908; W. Dersch. Hessisches Klosterbuch, 
1915. Nach diesen Verzeichnissen auch die weiteren Angaben. 

.) In  dem genannten Gebiet von 1133-1200 16 Klöster, bis I239 
weitere g. 
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fast alle diese Iiciicn Frauenklöster dein Zisterzienserorden an 
oder lcben doch nach den Statuten dicses Ordens.') Leider ist es 
nur sehr schwer inögiicli, hinter dieser äußerlichen Statistik der 
Yeugrüiidungcn von Frauenklöstern die Gründe, Motive, Zu- 
saminenliänge aufzudecken, die zur Gründung und Besetzung so 
zahlreicher Klöster führten. Auch hier sind wir fast ganz nur auf 
die Aussagen der Urkundcii angewicseli, und die sind dürftig urid 
unbefriedigend. Was sich daraus ergibt, ist für die westfälischen 
Zisterzienserinnenklöster sorgfältig zusammengestellt worden.?) 
Die Stifter sind fast durcliweg Adlige, und Töclit~r des Adels sind 
zum weitaus größteii Teil die Sonnen, nur ausnahinsweise auch 
Töchter höiiergesteliter Bürger. Da in manchen Klöstern bis zii 
jo  und mehr Nonnen lebten, im Durchschnitt miiidestens 30, 
so hat also cinc sehr beträchtliclie .'Inzahl von Fraueii der höheren 
Stände ihr Leben in diesen Klöstern verbracht. ober  die Gründe 
aber, die diese Frauen ins Kloster fiihrteii, und über das iiinere 
Leben dieser Fraiiengemcinschaften sagen leider die Urkundeii 
so gut wie gar nichts. Man hat auch hier, wie für die ganze Frauen- 
bewegung und im besonderen auch für die Beginen, die treibende 
Ursache in wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen sehen wollen: in 
dem Bedürfnis des Adels iiach Versorgung seiner Töchter, soweit 
sie nicht zur Ehe komn~en konnten; man hat diese Klöster als 
„ruhige Stätten angemessener Versorgung" bezeichnet und die 
Gründe dieser ganzen Entwicklung also in „populationisticchen" 
Nöten gcfunden. Daran ist natürlich soviel richtig, daß ein be- 
deutender Gberschuß an Frauen des Adels die Voraussetzung 
dafür bildet, daß in so kurzer Zeit so zahlreiche Klöster besetzt 
werden konnten; und richtig ist zweifeilos auch, daß diese Klöster 
in späterer Zeit oft als solclie „Versorgungsanstalten" betrachtet 

') Iii dcm genannten Gebiet von 1220--- iz jo  insgesamt etii-a 43 Iilöster 
mit Zisterzicnsergc\vohniiciten, bis 1273 weitere r a ;  den Hanptanteii liat 
Westfalen mit zq Iilöstcrn zwischen 1227 und 1278. I n  ganz Deutschland 
sind in der erstcn Hälftc des 13. Jahrh. nach dcn lilosterlisten bei 
Hauck IV! 9 7 j  f f .  iiber iio Zisteiziensernonnenklöster entstanden! Dieser 
Erscheinung ha t  meines 'ii'issens nocli niemand dic gebührende Aufmcrk- 
samkeit zuge\vundt; I-iauck IV, q z j  sagt daiübcr nur, die Zisterzicnscr- 
Gewohnheiten seien ,,eine Zeitlanx geradezu die Xoderegel für die Frauen- 
klöster" gewesen. 

?) C. Joh. Linneborn, Die westfälischeii IClöster des Zisterzienser-Ordens, 
in: Fcstgabe für  Iicinricli Finke 1904, C. zj3-3 jz .  
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worden sind.') Aber die Tatsache dieses Fraucnüberschusses er- 
klärt doch keineswegs die Richtung, in der diese Frauen damals 
ihr Lcben gestalteten! Sie wählten die härteste Regel, die es für 
Frauenkiöster damals überhaupt gab, und dic Klöster waren in 
ihren Anfängeii alles andere als „ruhige Versorgungsstätteii"?); 
waren vielmehr anfangs mcist unvermögend und dürftig; dic Be- 
hausung armselig genug, daß man sie ohne großc Einbuße bald 
wieder verlassen und das Kloster aii einen anderen Ort vcrlegcn 
konnte -auffällig oft haben solche Verlcgungen „an einen günsti- 
geren Ort" stattgefunden, oft noch Jahrzclintc nach der Grüiidung 
und bei manchen Klöstcrn drci odcr vicrmal. Und mehr als einmal 
ist beziugt, daß die Nonnen iii deii Anfängen cincs Iclosters nicht 
das \--- Lotigste für ihren Uiiterlialt hatten. Es gehörte also ohne 
Zweifel bei diesen adligen Frauen etwas anderes und etwas ineiir 
als der Wunsch nach Versorgung dazu, uin den \Veg in ein solches 
Zisterzieiiserklostcr zu gclicn, das noch mit dcn crstcn Schwierig- 
keiten zu kämpfen hatte. Es gehörte z\?:eifclios Licbc zur Armut 
und zur Askcse und cin rciigiöscr Entliusiasmus dazu. Abcr Ein- 
blick in diese tieferen Beweggründe gewinnen wir bei diesen nieder- 
deutschen Fraucn iiirgcnds, bci dcn Zicterzienscrinncn so wenig 
wie bei den Bcgincn. Und soinit fchlt auch jedes Zeugnis für den 
Zusammenhang und dic innere Vcrwanrltscliaft dieser gleich- 
zeitigen Entwicklung der Noiineiiklöster und der Beginen. Daß 
inan aber aus diesem Xangel an Zeugnissen nicht auf das lzchlen 

') Dir meines Wissens älteste 7,citgcnössiscl~e \iißcriing in diescm Siiinc 
stclit in der sog. „Collcctio dc scandalis ccclcsiiic", dciii iiefoimgutachtcri 
dcs Franzis!ianmordens zum Lyoncr iionzil \-on 1274 (cd. 116lIinger, Bei- 
tiRgc zur poliiisclicn, kirchliclien und liiiltiiigecciiicl>tc 111. ISS?, S. r g j ;  
neue ~liisgabc von A. Stroick im Arcli. Francisc. Iiist. XSIV. 1931. C. ji; 
zur Literatur iilxr dic ,,Collectio" vgi. 1. Stroick, cbcnda S S I I I ,  1930, 
S. jfi.) : Cisleiciai>sus r:wo n9o?iiaics a p p ~ l z ~ v t  ie foi i~tul io?ici~,  ??~o?iiaiii pccial 
i ,  ,z„ess~ts "., plv-iiui?? pe;, s i i i lmiacaw p~~avi t i i te~i i .  Kai,,, olitcrrl2~ p e ~ t l l ~ i o  i e i  

pe~e i - i s  i o ~ i p i l r i ~ t  i?i ~or.ol-es, gi!ns ilroaelrt principaliler di¿.itio icl~rpovoios, 
el riobilrs ,lilias ~ccasionnlas i i z  corpo~c  SC!. girar i?!. sccvlo i,ra?ilava 12oa 

possiriit, pioplei sz:r tentn:io~z~n~ c o ~ p o i i s  i c l  e.remptionei>i so1licit~~di::is in 
~rroirasteriis ponulz: et ?t<a~zdoqwc cor,is*iiznlionibzu 01 piccibus oioicntis iiltro- 
d u ~ t ~ n l .  - Aber dicscs Uiteil stammt aus ciiicr Zcit, als der r\uischiviing dcr 
Zisteriienseinoniicnkiöstcr bcrcits Jzhrzehiitc zuriicklag, und beurteilt dicsc 
Zustän<le chen geraclc als reformbcdiir!tigz Veifiiilscrsclieinungei~! 

3) Vgl. I,inncborn, C. 3.+off.; s. auch F. Winter, Die Cistcrciensei dcs 
nordöstlichen Dcutscl>lands 11, C. i i f .  
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eines solchen inneren Zusammenhanges schließen darf, das ergibt 
sich aus der Betrachtung der Frauenbewegung in anderen Ge- 
bieten. In Brabant und Flandern ist, wie Greven gezeigt hat, der 
Zusammenhang zwischen Ordensentwicklung und Begiuentum 
unverkerinbar; es ist derselbe Impetus, und es ist im allgemeinen 
dieselbe Schicht von Frauen, die die neuen Klöster und die Beginen- 
hauser füllt. Ebenso deutlich wird sich aber an den gleichzeitigen 
Verhäitnissen in Süddeutschland zeigen lassen, daß die Beginen 
vereinigungen und die neuen Frauenklöster aus einer einheitliche1 
Bewegung hervorwachsen. Nun sind es aber sowohl in Brabant 
als in Süddeutschland nur gerade ganz besonders glückliche Um- 
stände, die uns einen Einblick in diese Zusammenhänge ver- 
schaffen - und diese Umstände fehlen in Niederdeutschlandd 
daraus erkiärt sich unser Unwissen über die Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Zweigen der Frauenbewegung in 
Niederdeutschland zur Genüge; sie liegt, immer wieder, darin be- 
gründet, daß wir nur auf die urkundlichen Zeugnisse angewiesen 
sind - und die Urkunden ailein würden sowohl in Brabant wie 
in Süddeutschiand ungefähr dasselbe zusammenhanglose Bild er- 
geben wie in Niederdeutschland. Dort aber stehen uns dar übe^ 
hinaus Mitteilungen über die Vorgänge zur Verfügung, die uns 
viel wesentlichere Einsichten erschließen. In Brabant ist das vor 
allem die hagiographische Literatur um Marie von Oignies und 
ihren Kreis. In Süddeutschland ist es vor allem die Klostertradition 
einer ganzen Reihe von Frauenkiöstern, die später einen Zustand 
hoher Klosterkultur erreicht haben. Sie haben uns die Kunde von 
ihren eigenen Anfingen übermittelt, in der die Frühgeschichte 
dieser Frauenbewegung deutlich sichtbar wird. Sie sind großen. 
teils durch ein Stadium von beginenartigen Gemeinschaften hin- 

I durchgegangen und haben dann meistens Anschluß an den Domini- 
kaner-Orden gefunden, entweder als Frauenkiöster dieses Ordens 
oder als Beginenhäuser, die seiner Obhut unterstanden. Diese 
Klöster und Beginenhäuser sind, wie man weiß, die Heimstätten 
der „deutschen Mystik", aber auch der mit ihr so nahe verwandten 
„freigeistigena Ketzerei des 14. Jahrh. geworden. Kurz, in Süd- 
deutcchland hat die Frauenbewegung des 13. Jahrh. zu religiösen, 
geistigen, kultureilen Leistungen gefüM, die uns noch heute etwas 
wissen lassen von dem inneren Leben und, dank der erhaltenen 
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Klostertmditionen, von den Ursprüngen dieser Gemeinschaften. 
Das Rheiniand und die Niederlande sind unmittelb,~ an dieser 
Entwicklung beteiligt. In Niederdeutschland aber, wo, wie wir 
sahen, in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. die Frauenbewegung 
sehr lebhaft eingesetzt hatte und zur Entstehung so zahlreicher 
Klöster und Beginenh'auser führte, ist die Bewegung nicht über 
dieses iriihe Stadium hinaus gediehen. An ihrer späteren Blüte 
hat es fast keinen schöpferischen Anteil. Fragt man nach den 
Gründen, so ist eines jedenfalls unverkennbar: in ~iederdeutsch- 
land hat sich schon uider ersten Hälfte des 13. Jahrh. die Frauen- 
kwegung größtenteiis dem Zisterzienserorden zugewandt, einem 
Orden, dessen große produktive Zeit bereits vorüber war und der 
auch in diesen neuen, ihm zuwachsenden Frauenklöstern keine 
geistigen Kräfte zu entfachen wußte. Im Süden und im Westen 
aber drängen in der Neigung der religiösen Frau. sehr bald die 
Dominikaner.de anderen Orden zurück; und deren geistige und 
religiöse Energie ist dort der Frauenbewegung ganz außerordentlich 
zugute gek0rnrnen.l) Auch diese süddeutsche Bewegung, die in den, 
Dominikanaimenklöstem.gipfelt, wird man aber erst dann recht 
verstehen, wenn man sie im Zusammenhang sieht mit der aü- 
gemeinen Bewegung, deren Anfänge in den Niederlanden Greven 
aufgezeigt hat, auf deren friuien Niederschlag in Niederdeutsch- 
land hier hingewieseh werden sollte. Die geistesgeschichtliche Be- 
deutung dieser Bewegung ist nicht gering. Sie ist, wie gesagt, der 
Boden für die deutsche Mystik, nicht nur für die ekstatische 

I) Man kann ds auf einen besonders interessanten GTenrfaii auf das 
Kloster He& bei Eisleben verweisen. Es ist 1229 als Zisterziemerbnen- 
kloster gestiftet (von Graf Burkard von Mansfdd und seiner Gemahlin 
Elisabeth, ursprünglich in der Nähe ihres Schlosses Mansfeld, dann nach 
Rodersdoxi, endlich 1258 nach Helfta übertragen); es ist aber dem Orden 
nicht inko'ponert worden, unterstand also nicht der Seelsorge von Zister- 
nensermönchen. Statt dessen haben die Dominikaner unter den Nomen 
von Hdfta ihre geistige Wirksamkeit e n e t e t  und zu diesen „Zisterziense- 
rinnen" in naher Beziehung gestanden - daraus erst erklärt sich wahr- 
scheinlich die hohe geistige und religiöse Blüte dieses Klosters gegen das 
Ende bes Jahrhunderts, in dessen Mauern die Visionen der großen Gertmd 
und der Mecbthild von Hackehom, geschrieben sind. Und auch Mechthild 
von Magdeburg, die in ihrem Alter (um 1270) in Helita Aufnahme fand, ist 
schwerlich m versteh& ohne den befruchtenden Einfluß ihrer dominika- 
nischen Freunde, die ihr schon wahrend ihres vierzigjährigen Beginenlebens 
in Magdeburg'nahe standen. 




